Rechtsberatung für ADAC-Mitglieder 
ADAC-Vertragsanwälte in Südbayern

Sehr geehrtes ADAC-Mitglied,

Sie haben die Möglichkeit, ein Beratungsgespräch mit einem Vertragsanwalt zu führen, und zwar in allen Fällen, die mit dem Straßenverkehr bzw. mit dem Halten und Führen von Kraftfahrzeugen in Zusammenhang stehen. Diese Beratung erteilen frei praktizierende ADAC-Vertragsanwälte mit der Qualifikation „Fachanwalt für Verkehrsrecht“.
Die Namen und Anschriften der in der Nähe tätigen ADAC-Vertragsanwälte können Sie auf unserer Internetseite unter www.adac.de in der Rubrik „Der ADAC vor Ort/Regional Südbayern/Adressen/Vertragsanwälte“ finden oder unter der allgemeinen Servicenummer 0180 5 10 11 12 (0,12 €/Min.) erfragen. Bitte vereinbaren Sie mit dem Rechtsanwalt telefonisch einen Beratungstermin.

Durch diese Beratung sind Sie nicht an die Vergabe eines eventuellen Mandats gebunden. Sie können sich vielmehr im Anschluss an die Beratung durch den ADAC-Vertragsanwalt an jeden anderen Anwalt Ihres Vertrauens wenden - die Wahl des Rechtsanwalts nach der Beratung durch einen ADAC-Vertragsanwalt obliegt Ihrer persönlichen Entscheidung.
Für diese erste Beratung bei einem ADAC-Vertragsanwalt entstehen Ihnen keine Kosten. Wird der ADAC-Vertragsanwalt über die Beratung hinaus tätig (z.B. Schriftwechsel mit Versicherungen, Verhandlungen mit einem Autohändler, Anforderung von polizeilichen Ermittlungsakten, Verteidigung in Strafsachen oder Führung von Prozessen), fallen für diese Rechtsbesorgung die gesetzlichen Gebühren an. Diese Kosten müssen Sie oder Ihre eventuell vorhandene Verkehrsrechtsschutz-Versicherung tragen. In Ausnahmefällen kann der ADAC für Musterprozesse ganz oder teilweise Kosten übernehmen.
Der ADAC bietet im Rahmen seines Serviceprogramms eine für Mitglieder spezielle Rechtsschutz-Versicherung an. Wir beraten Sie gern.
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